
Konzerte und 
Ausstellungen
Ausstellungen im Foyer und in der 4. Etage 
der Sächsischen Landesärztekammer

Sabine Tischendorf
„FARBGEZWITSCHER”
bis 10 . April 2022

JUBILÄUMSAUSSTELLUNG
25 Jahre Kunstausstellung in der 
Sächsischen Landesärztekammer mit 
Werken von Künstlern, die seit 2012 
ausgestellt haben
29 . April bis 17 . Juli 2022

Über aktuelle Einlassbestimmungen 
informieren Sie sich bitte unter 
www .slaek .de 

Aktuelle Ausstellung: Sabine Tischendorf
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LESERBRIEFE

wäre bei Durchführung aller Hygie-
nestandards vermeidbar gewesen, 
die man nicht eingehalten hat (zum 
Beispiel Nicht–Beschäftigung des 
Mitarbeiters nach § 40 IfSG) . Da die 
Klinik um den Impfstatus gewusst 
habe, habe man sogar mit dem 
bedingten Vorsatz gegen §20 IfSG 
gehandelt . 

Aus meiner Sicht ist hier mit einer 
Umkehr der Beweislast zu rechnen und 
im besonderen Fall ist neben der Für-
sorgepflicht auch ein vorsätzlicher Ver-
stoß gegen den § 20 IfSG erfolgt . Ist 
dem so? 

Dr . med . Peter Grampp, Wermsdorf

Antwort der Rechtsabteilung
Sehr geehrter Herr Dr . Grampp,
ein solches Szenario ist nicht ausge-
schlossen . Ausgangs punkt von Haf-
tungsansprüchen ist der mit dem Pati-

enten geschlossene Be  handlungs ver-
trag . Gemäß § 630a Abs . 2 BGB hat die 
Behandlung nach den zum Zeitpunkt 
der Behandlung bestehenden allge-
mein anerkannten fach lichen Stan-
dards zu erfolgen, soweit nicht etwas 
anderes vereinbart ist . Für den Bereich 
der Hygiene bedeutet dies, dass der 
Behandler seinen vertraglichen Pflich-
ten genügt, wenn er bei der Behand-
lung die zu diesem Zeitpunkt gültigen 
Standards einhält . Diese leiten sich ab 
aus den allgemein anerkannten Sorg-
faltspflichten und den speziell für den 
Bereich der Hygiene geschaffenen Vor-
schriften . Die Regelung des § 20a IfSG, 
politisch zwar zur Farce entwertet, 
gehört nun mit dazu und prägt haf-
tungsrechtlich die Sorgfaltsanforde-
rungen an Hygiene im Krankenhaus . 

Dr . jur . Alexander Gruner
Leiter Rechtsabteilung

Allgemeine Impfpflicht
Die Kammerversammlung forderte die 
Einführung einer allgemeinen Impf-
pflicht ab 16 Jahre . 
Eine Impfpflicht stellt eine Zwangsbe-
handlung dar, wenn der Betroffene sich 
der Maßnahme fügt, um Zwangsmaß-
nahmen zu vermeiden . Menschen mit 
freiem Willen dürfen zu so etwas nicht 
gezwungen werden . Unsere Berufsord-
nung mahnt:
(1) Der Arzt übt seinen Beruf nach sei-
nem Gewissen […] aus . Er darf keine 
Grundsätze anerkennen und keine Vor-
schriften oder Anweisungen beachten, 
[…] deren Befolgung er nicht verant-
worten kann .
(2) Der Arzt ist verpflichtet, seinen 
Beruf gewissenhaft auszuüben und 
dem ihm […] entgegengebrachten Ver-
trauen zu entsprechen . Er hat dabei 

sein ärztliches Handeln am Wohl der 
Patienten auszurichten . 
Albert Schweitzer war Arzt, Organist, 
Friedensnobelpreisträger, Vorbild vie -
ler . Wollen Sie sich den Kollegen so vor-
stellen? Zu einem 2G-Konzert in der 
Kreuzkirche spielt er sehr anrührend 
das  Kirchenlied: BWV 656 . „O Lamm 
Gottes unschuldig, …Erbarm‘ dich unser, 
o Jesu! Gib uns dein‘n Frieden, o Jesu!“ 
Danach verlässt er das geweihte  
Haus, um in einem Zelt der Caritas auf 
dem Altmarkt Zwangsimpfungen vor-
zunehmen… 

Mike Ohnesorge, Dresden

Der Leserbrief wurde redaktionell ge -
kürzt .




